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deranspruch einzelner Träger zu bedenken sei.1 Erwähnt werden auch nicht 
einmal das Verfassungsgebot der Bildungsvielfalt, die Notwendigkeit der 
„Förderung von Schulvielfalt“. Ich vermisse auch die Betonung, dass Schu-
len in freier Trägerschaft unmittelbar dem Wohl der Allgemeinheit dienen.2 

Die staatliche Leistungspflicht gegenüber den Schulen in freier Träger-
schaft wird nur auf ausgetretenen Bahnen diskutiert; nicht einmal die Andeu-
tung des Gedankens ist in der Entscheidung zu finden, dass die staatliche 
Förderungspflicht aus der individuellen Errichtungsfreiheit abgeleitet werden 
muss. Die Forderung gar nach einer finanziellen Gleichbehandlung von frei-
en und staatlichen Trägern, kommt überhaupt nicht in Sichtweite, auch nicht 
das Argument, dass Bezugsgegenstand der Gefährdung nicht die Institution, 
sondern allein das individuelle Freiheitsrecht ist. Der rechtliche Zusammen-
hang zwischen Errichtungsfreiheit und Förderungspflicht wird nicht erkannt, 
geschweige denn diskutiert. 

Nach allem lässt sich die Frage stellen, auf welche Weise es möglich sein 
kann, aktuelle Diskussionen über die öffentliche Finanzhilfe für Ersatzschu-
len auch in die Rechtsprechung einzubringen. Auf verschiedenen Ebenen 
(Publikationen, verwaltungs- und verfassungsrechtliche Verfahren, öffentli-
che Diskussionen) sollte das in Zukunft noch intensiver in die Hand ge-
nommen werden. 

Erstaunlich sind zwei Feststellungen des Gerichts: Es gäbe bei dem Staat 
keinen Anspruch auf Schulgeldfreiheit. Zudem bestehe kein Anspruch auf das 
volle staatliche Schulangebot überall. Das Gericht hat übersehen, dass alle 
Kinder zur Ableistung der Schulpflicht verpflichtet sind und dass der Unter-
richt an allen staatlichen schulpflichterfüllenden Schulen unentgeltlich ist. An-
ders als noch in Art. 129 BV heißt es in Art. 23 BaySchFG (Schulgeldfreiheit), 
an „öffentlichen Schulen“ (offenbar ohne Einschränkung!) werde Schulgeld 
nicht erhoben. Nur an kommunalen Fachschulen könne das geschehen. Die 
innere Verbindung zwischen der Schulpflicht und der Schulgeldfreiheit ist zu 
bedenken. Die Ablehnung des Anspruchs kollidiert mit dem Sozialstaatprinzip, 
das auch die Bayerische Verfassung kennt (Art. 3 Abs. 1 BV). Auch bei der Be-
reitstellung eines flächendeckenden Angebots darf die Schulpflicht nicht igno-
riert werden, deren Erfüllung der Staat nicht erschweren darf. 

So erstreckt sich die Kritik an der Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofs auch auf die fragwürdige Darstellung der Schuldgeldfreiheit und der 
Flächendeckung vor dem Hintergrund der Schulpflicht. Vielleicht geht zu-
künftig die Kritik an dem Gericht auf verfassungsrechtliche Grundfragen zu, 
deren Gewicht es vor sich selbst verborgen hat. 
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und  
                                     
1  FRIEDHELM HUFEN/JOHANN PETER VOGEL, Keine Zukunftsperspektiven für Schulen in freier Trägerschaft? Berlin 2006; s. meine 

Rezension in DÖV 2008, 301 f. 
2  ENNUSCHAT, Die Kritik an der Rechtsprechung der Finanzhilfe, in: Recht & Bildung, Sonderheft 1/08, S. 3; BVerfG, NJW 1999, 

2659 f. 
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DIETER DOHMEN/KATJA FUCHS: Wettbewerbliche Finanzierung von 
Schulen. Studie für das Liberale Institut der Friedrich Naumann-Stiftung für 
die Freiheit. Berlin 2006, 78 Seiten. 

Der Bildungsgutschein ist ein Instrument der Finanzierung einer Einrich-
tung vom Benutzer (und nicht vom Anbieter) her; finanziert werden nicht 
die Objekte, sondern die Subjekte. Verbunden wird der Gutschein mit der 
Persönlichkeit MILTON FRIEDMANS, weil der Nobelpreisträger mit seiner Au-
torität dieses Finanzierungssystem in der Öffentlichkeit vorgestellt und be-
gründet hat (Capitalism and Freedom, USA 1962; Kapitalismus und Freiheit 
1971). Diese Verbindung dürfte in Deutschland nicht günstig gewesen sein, 
weil der Autor von tonangebenden Kreisen im Bildungswesen in die hierzu-
lande unkomfortable „rechte Ecke“ gestellt wurde. Jedenfalls fällt auf, dass 
der Bildungsgutschein im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland 
jahrzehntelang nicht diskutiert wurde; meine Darstellung der amerikanischen 
Diskussion in der „Neuen Sammlung“ 1972 fand kein Echo; die Gefahr, dass 
die bildungsbedachte Schule dem bildungsfeindlichen Markt ausgeliefert 
werde, schien erdrückend. 

Das hat sich in den letzten Jahren geändert: z.B. nicht nur in der Empfeh-
lung „Bildungsfinanzierung in der Wissensgesellschaft“ der Bildungskommis-
sion der Heinrich Böckler-Stiftung 2004 (R&B 2+3/04, 3 ff.) und im „Jah-
resgutachten 2007“ des prominenten Aktionsrats Bildung (R&B 4/07, 2), 
sondern auch in der Praxis der Hamburger Kindertagesstätten spielt der Bil-
dungsgutschein eine auffällige Rolle. Jetzt liegen zwei grundlegende Arbeiten 
vor, die eine Übersicht über die internationale Entwicklung, Bedingungen 
und Varianten von Gutscheinmodellen darstellen. Die Kritik bleibt nicht 
mehr in einer allgemeinen, häufig ideologischen Ablehnung hängen, sondern 
wendet sich sachlich den bisherigen Erfahrungen zu. 

Die Arbeit von ANNA-MARIA NOREKIAN ist eine Dissertation an der    
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg 
(PROF. DR. DIETRICH BUDÄUS). DIETER DOHMEN ist Direktor des For-
schungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Beide Autoren 
stellen das Gutschein-Instrument in seiner hohen Flexibilität dar, gehen auf 
die Vor- und Nachteile ein, benennen die möglichen Anwendungsbereiche in 
der Realität und wenden sich speziell der Verwendung des Gutscheins im 
Bildungsbereich, dem Bildungsgutschein, zu. Außer der amerikanischen Dis-
kussion wird die Anwendung des Bildungsgutscheins im nationalen Schulwe-
sen Chiles und Schwedens sowie im Kindertagesstättenbereich Hamburgs 
dargestellt und diskutiert. Vor allem das Beispiel Schwedens wird von      
NOREKIAN als mögliches Vorbild für die Anwendung in der Bundesrepublik 
vorgetragen, weil sich die Schulwesen strukturell sehr ähnlich sind (und den-
noch die dortige Verwendung hier ziemlich unbekannt ist, wo doch sonst 
skandinavische Schulbeispiele hoch gehandelt werden). 

Dass alle Bildungsprobleme mit dem Bildungsgutschein gelöst werden 
könnten, behaupten die Autoren nicht. Die Schulqualität hängt von anderem 
ab. Sehr viele Kritikpunkte an den verschiedenen in der Praxis durchgeführ-
ten Modellen ergeben sich nach Ansicht der Autoren daraus, dass die Model-
le in einem zu kleinen Areal, zeitlich zu kurz oder ohne volle Ausschöpfung 
der Flexibilität der Gutscheinmöglichkeiten statt fanden. Ein Instrument 
zum Einsparen öffentlicher Mittel ist es auch nicht (im Gegenteil: die Ein-
führung würde, wie NOREKIAN ausführt, zunächst einiges kosten). Aber Be-
hinderungen durch das derzeitige System könnten abgebaut werden. 

Jedenfalls legen die Autoren dar, dass der Gutschein nach sozialen Ge-
sichtspunkten gestaffelt werden kann; es können besondere pädagogische 
Prägungen oder Leistungen berücksichtigt werden, das System ist aufteilbar in
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in eine Grundfinanzierung, die als Objektförderung, und in eine Betriebs-
kostenfinanzierung, die als Subjektförderung vorgenommen wird; es können 
Schulgruppen ausgenommen werden, es kann die Schülerbeförderung einbe-
zogen werden und es kann geregelt werden, ob die Schulen zusätzlich Schul-
geld erheben dürfen oder nicht. In Deutschland werden – das sei den Aus-
führungen hinzugefügt – die verfassungsrechtlichen Freiheiten der Schulen 
in freier Trägerschaft zu bedenken sein; volle Finanzierung bedeutet Aufgabe 
der freien Schülerwahl. 

Wesentlich am Bildungsgutschein ist die mit dem Bildungsgutschein ein-
tretende gewisse Umkehrung des Verhältnisses von Anbieter und Benutzer 
der Schule. Das ist eine Initialzündung in zwei Richtungen. Zum einen: 
Wenn schon der Staat Organisation und Inhalte der Schule regelt, finanziell 
vorhält und dann auch noch mit der Schulpflicht die Schüler zwingt, seine 
schwerfällige Angebotspalette anzunehmen, dann ist es geradezu notwendig, 
dass der Schüler wenigstens die Finanzierung in die Hände bekommt und 
damit eine gewisse Einflussmöglichkeit auf die Gestaltung des Schulwesens 
erhält. Der Bildungsgutschein drängt zur Vielfalt und auf Modifizierung der 
Angebotspalette; dies wieder hat Folgen für die Ausgestaltung der Schulauf-
sicht. Wenn der Bildungsgutschein sonst keine Vorteile hätte, wäre dieser 
Schritt ein wesentlicher Beitrag für die Mündigkeit des Bürgers und eine 
Schule in der Bürgergesellschaft. 

Zum zweiten: Angesichts des Sinkens der staatlichen Förderung der Schule 
in freier Trägerschaft und eines zunehmenden Ansteigens der Schulgelder an 
diesen Schulen und damit angesichts der Gefahr einer unserer Verfassung 
nicht entsprechenden Zweiklassenschule könnte der Bildungsgutschein ein 
Finanzierungssystem sein, das die Unterschiede transparent wieder ausgleicht 
und bewirkt, das die in der Verfassung abgelehnte Förderung der Sonderung 
der Schüler nach ihren Besitzverhältnissen nicht weiter verstärkt wird. 

NOREKIANS gründliche Arbeit ist eine Dissertation zu Gutscheinsystemen 
überhaupt und speziell im Bildungswesen mit den Dissertationen eigenen, 
dem Nachweis von Wissenschaftlichkeit geschuldeten Umständlichkeiten; 
die Ausarbeitung von DOHMEN und FUCHS ist eine umfassende „Hinter-
grundsinformation“ für Politiker, kurz aber präzis informierend und leser-
freundlich. Erstaunlich die weitgehende Übereinstimmung der beiden Arbei-
ten – also zuverlässige und unentbehrliche Grundlagen, um die Debatte end-
lich auch in Deutschland ohne Scheuklappen zu beginnen. 

 
 

Nützliche Rechtshilfen 

Zu THOMAS BÖHM: Grundkurs Schulrecht, Luchterhand 2006; DERS.: 
Grundkurs Schulrecht II, Luchterhand 2007; DERS.: Grundkurs Schul-
recht III, Luchterhand 2008. 

Dr. THOMAS BÖHM, der Herausgeber der bei Luchterhand erscheinenden 
Zeitschrift „SchulRecht“, hat mit den bisher erschienen Bändchen „Grund-
kurs Schulrecht“ (jeweils rd. 70 Seiten) vor allem Leitern und Lehrern staatli-
cher Schulen nützliche Rechtshilfen zur Hand gegeben. Der 1. Band enthält 
„zentrale schulrechtliche Fallbeispiele für die Praxis“, Band II „zentrale Fra-
gen zur Aufsichtspflicht und zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen“, 
Band III „zentrale Fragen zur Leistungsbewertung und zum Prüfungsrecht“. 
Die Bände II und III sind auch für Leiter und Lehrer an Schulen in freier 
Trägerschaft lesenswert wegen ihrer gründlichen Darstellung der Probleme. 
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Schülerkosten im Freistaat Bayern für staatliche 
allgemeinbildende Schulen im Haushaltsjahr 2005* 

 

Kosten
 des Lehr-
personals

Kosten 
 des nicht- 
lehrenden 
 Personals 

Verwaltungs-
kosten 

Immobilien-
kosten 

Sach- 
kosten 

Leistungs- 
entgelte 

Kosten 
 pro Schüler 

 

Grundschulen         

Basiswert 3.132,09 €(1) 261,79 €  89,59 €(4) 1.201,33 € (6) 154,24 €(8) – 25,25 €(9) 4.814,15 € 

Anpassungswert I 115,26 €(2)  67,12 €(5) 48,08 € (7)   230,44 € 

Anpassungswert II 221,73 €(3)       221,73 € 

Summe 3.469,08 € 261,79 € 157,08 € 1.249,38 €  154,24 € – 25,25 € 5.266,31 € 

Hauptschulen         

Basiswert 4.387,28 €(1) 263,21 € 71,74 €(4) 1.191,87 € (6) 200,61 €(8) – 33,64 €(9) 6.081,07 € 

Anpassungswert I 158,74 €(2)  66,67 €(5) 47,67 € (7)   273,08 € 

Anpassungswert II 310,78 €(3)       310,78 € 

Summe 4.856,80 € 263,21 € 138,41 € 1.239,55 €  200,61 € – 33,64 € 6.664,93 € 

Realschulen staatlich         

Basiswert 3.625,80 €(1) 168,50 € 37,71 €(4) 1.040,07 € (6) 179,71 €(8) – 40,00 €(9) 5.011,79 € 

Anpassungswert I 128,72 €(2)  25,82 €(5) 41,60 € (7)   196,15 € 

Anpassungswert II 248,07 €(3)       248,07 € 

Summe 4.002,59 € 168,50 € 63,54 € 1.081,68 €  179,71 € – 40,00 € 5.456,01 € 

Gymnasium staatlich         

Basiswert 4.734,25 €(1) 224,28 € 62,18 €(4) 1.088,94 € (6) 172,25 €(8) – 32,02 €(9) 6.249,88 € 

Anpassungswert I 166,38 €(2)  20,82 €(5) 43,56 € (7)   230,76 € 

Anpassungswert II 330,50 €(3)       330,50 € 

Summe 5.231,13 € 224,28 € 83,00 € 1.132,49 €  172,25 € – 32,02 € 6.811,15 € 

Förderschulen         

Basiswert 8.305,23 €(1) 350,59 € 73,95 €(4) 1.259,14 € (6) 234,57 €(8) – 35,84 €(9) 10.227,63 € 

Anpassungswert I 270,17 €(2)  103,18 €(5) 50,37 € (7)   423,71 € 

Anpassungswert II 496,13 €(3)       496,13 € 

Summe 9.071,53 € 350,59 € 177,13 € 1.309,50 €  234,57 € – 35,84 € 11.147,47 € 
 

(1)  Umfasst Lehrerbesoldung, inklusive Beihilfe und Versorgung, Lehrervergütung inklusive Sozialversicherung 
und Zusatzversorgung sowie Trennungsgeld, Reisekosten- und Umzugskostenvergütung. 

(2)  Enthält einen Mindestansatz für die Lehrerfortbildung und die anteiligen Verwaltungskosten des Landesamtes 
für Finanzen, des Kultusministeriums sowie einen Versorgungsaufschlag. 

(3)  Weitere Verrechnungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit, 
Arbeitsplatzsicherheit, Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod etc. 

 

                                     
* Tabelle aus „Kameralistik und Kostenrechnung im deutschen Schulwesen. Eine bildungsökonomische Untersuchung für den Freistaat 

Bayern“. Steinbeis Transferzentrum Wirtschafts- und Sozialmanagement. B. EISINGER, P.K. WARNDORF, J. FELDT u.a., 2008, S. 161 ff. 

Dokumentation 
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(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 
(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Hauptamt, Kämmerei, Personal- und Organisations-

amt, Beschaffungsamt, Rechnungsprüfungsamt etc. 
(6)  Angabe quantifiziert besonders im Bereich der Förderschulen eine absolute Mindestgröße der Immobilien- 

und Immobiliennebenkosten. 
(7) Beinhaltet einen Verrechnungswert für erhöhte Abnutzung und Vandalismus. 
(8)  Umfasst Sachkosten und Dienstleistungen der Schulen. 
(9)  Beinhaltet anrechenbare Einnahmen, resultierend aus Verwaltungsgebühren, Erstattungen, Vermietung, 

Verpachtung etc. 
 

 
 

Jährliche Schülerkosten im Land Brandenburg für allgemeinbildende 
öffentliche Schulen im Jahr 2004* 

 
L a n d  K o m m u n a l e  E b e n e  

                                 Personal- 
                                 kosten 

Personal- 
kosten 

Verwaltungs-
kosten 

Immobilien-
kosten 

Sach- 
kosten 

Leistungs- 
entgelte 

Kosten 
 pro Schüler 

 

Grundschulen         

Basiswert 3.351 €(1) 260 € 134 €(4) 974 € (6) 103 €(8) – 21€(9) 4.801 € 

Anpassungswert I 197 €(2)  74 €(5) 39 € (7)   310 € 

Anpassungswert II 98 €(3)       98 € 

Summe 3.646 € 260 € 208 € 1.013 €  103 € – 21 € 5.209 € 

Realschulen         

Basiswert 3.361 €(1) 141 € 157 €(4) 897 € (6) 107 €(8) – 8 €(9) 4.655 € 

Anpassungswert I 202 €(2)  € 52 €(5) 36 € (7)   290 € 

Anpassungswert II 144 €(3)       144 € 

Summe 3.707 € 141 € 209 € 933 €  107 € – 8 € 5.089 € 

Gymnasien         

Basiswert 4.011 €(1) 120 € 132 €(4) 869 € (6) 95 €(8) – 4 €(9) 5.223 € 

Anpassungswert I 224 €(2)  23 €(5) 35 € (7)   282 € 

Anpassungswert II 195 €(3)       195 € 

Summe 4.430 € 120 € 155 € 904 €  95 € – 4 € 5.700 € 

Gesamtschulen         

Basiswert 4.656 €(1) 155 € 131 €(4) 956 € (6) 102 €(8) – 7 €(9) 5.993 € 

Anpassungswert I 237 €(2)  42 €(5) 38 € (7)   317 € 

Anpassungswert II 184 €(3)       184 € 

Summe 5.077 € 155 € 173 € 994 €  102 € – 7 € 6.494 € 

 
 
 

                                     
* Tabelle aus „Analyse der Kostenstrukturen öffentlicher Schulen. Eine Untersuchung für das Land Brandenburg“. Steinbeis Trans-

ferzentrum Wirtschafts- und Sozialmanagement. B. EISINGER, P.K. WARNDORF, J. FELDT u.a., 2008, S. 107 ff. 
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L a n d  K o m m u n a l e  E b e n e  

                                 Personal- 
                                 kosten 

Personal- 
kosten 

Verwaltungs-
kosten 

Immobilien-
kosten 

Sach- 
kosten 

Leistungs- 
entgelte 

Kosten 
 pro Schüler 

 

Förderschulen         

Basiswert 10.298 €(1) 841 € 135 €(4) 1.184 € (6) 203 €(8) – 21 €(9) 12.640 € 

Anpassungswert I 386 €(2)  135 €(5) 47 € (7)   568 € 

Anpassungswert II 320 €(3)       320 € 

Summe 11.004 € 841 € 270 € 1.231 €  203 € – 21 € 13.528 € 

 
(1)  Umfasst Lehrerbesoldung inklusive Beihilfe und Versorgung, Lehrervergütung inklusive Sozialversicherung 

und Zusatzversorgung sowie Trennungsgeld, Reisekosten- und Umzugskostenvergütung 
(2)  Enthält einen Mindestansatz für die Lehrerfortbildung und die anteiligen Verwaltungskosten der Bezügestelle, 

des Kultusministeriums, der Staatlichen Schulämter sowie einen Versorgungsaufschlag. 
(3)  Weitere Verrechnungswerte für die Vorteile eines Beamten wie Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit, 

Arbeitsplatzgarantie, Hinterbliebenenabsicherung bei Krankheit und Tod etc. 
(4)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 
(5) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Hauptamt, Kämmerei, Personal- und  

Organisationsamt, Beschaffungsamt, Rechnungsprüfungsamt etc. 
(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass dieser Wert 

eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen extrem unterbewertet ist. 
(7) Beinhaltet einen Verrechnungswert für erhöhte Abnutzung und Vandalismus. 
(8)  Umfasst Sachkosten und Dienstleistungen der Schulen. 
(9)  Beinhaltet anrechenbare Einnahmen, resultierend aus Vermietung, Verpachtung, Verwaltungsgebühren, 

Erstattungen etc. 

 
 

Jährliche Schülerkosten in Mecklenburg-Vorpommern (2004) für 
allgemeinbildende öffentliche Schulen* 

 

Personalkosten
Kommunale 
Verwaltungs-

kosten 

Immobilien- 
und 

Nebenkosten 

Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen 

Kosten  
pro Schüler 

(brutto) 

Summe der 
Leistungs- 

entgelte 

Kosten 
pro Schüler 

(netto) 

 

Grundschule         

Basiswert 3.559,57 €(1) 93,75 € (3) 1.150,17 €(5) 172,60 € (7) 4.976,09 € – 39,65 €(8) 4.936,45 € 

Anpassungswert 188,14 €(2) 94,02 €(4) 46,01 €(6)   328,16 €  328,16 € 

Summe 3.747,71 € 187,77 € 1.196,18 € 172,60 €  5.304,26 € – 39,65 € 5.264,61 € 

Regionale Schulen         

Basiswert 3.866,58 €(1) 93,75 € (3) 1.074,59 €(5) 171,43 € (7) 5.206,35 € – 37,39 €(8) 5.168,96 € 

Anpassungswert 190,01 €(2) 47,40 € (4) 42,98 €(6)   286,40 €  286,40 € 

Summe 4.062,59 € 141,16 € 1.117,58 € 171,43 €  5.492,75 € – 37,39 € 5.455,36 € 

Gymnasien         

Basiswert 4.055,03 €(1) 93,75 € (3) 1.026,71 €(5) 136,46 € (7) 5.311,95 € – 19,54 €(8) 5.292,41 € 

Anpassungswert 200,13 €(2) 23,79 € (4) 41,07 €(6)   264,99 €  264,99 € 

Summe 4.255,16 € 117,54 € 1.067,78 € 136,46 €  5.576,94 € – 19,54 € 5.557,40 €  
                                     
* Tabelle aus „Analyse der Kostenstrukturen öffentlicher Schulen. Eine Untersuchung für das Land Mecklenburg-Vorpommern“. 

Steinbeis Transferzentrum Wirtschafts- und Sozialmanagement. B. EISINGER, P.K. WARNDORF, J. FELDT u.a., 2008, S. 115 ff. 
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ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Herausgebers nicht erlaubt. 
ISSN 1614-8134 

Satz sowie Neu- bzw. Nachbestellung von Heften:  
Schreibbüro Barbara Brudlo 
Holzweg 6, D-29352 Adelheidsdorf 
Fon: 05085 – 981503 • Fax: 05085 – 981504 
e-mail: Barbara.Brudlo@t-online.de 

Druck: Integra Services gGmbH 
Josef-Reiert-Straße 24, D-69190 Walldorf 
Fon: 06227 – 383960 • Fax: 06227 – 3839699 

Erscheinungsweise: vierteljährlich 

Bezugspreis: 15,– € jährlich einschl. Versandkosten 

Einzelpreis: 5,– € pro Heft zuzügl. Versandkosten 

Bankverbindung: Postbank Hannover 
Konto 900 099 – 309 • BLZ 250 100 30  

R & B ist auch im Internet abrufbar unter: www.Institut-IfBB.de 
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Personalkosten
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Verwaltungs-
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Sachkosten 
und Dienst- 
leistungen 

Kosten  
pro Schüler 

(brutto) 

Summe der 
Leistungs- 

entgelte 

Kosten 
pro Schüler 

(netto) 

 

Gesamtschulen         

Basiswert 4.271,85 €(1) 93,75 € (3) 1.048,13 €(5) 176,43 € (7) 5.590,16 € – 11,40 €(8) 5.578,76 € 

Anpassungswert 202,21 €(2) 31,55 € (4) 41,93 €(6)   275,66 €  275,68 € 

Summe 4.474,06 € 125,30 € 1.090,05 € 176,43 €  5.865,85 € – 11,40 € 5.854,44 € 

Förderschulen insgesamt        

Basiswert 9.247,17 €(1) 93,75 € (3) 1.237,59 €(5) 249,13 € (7) 10.827,65 € – 32,15 €(8) 10.795,50 € 

Anpassungswert 287,88 €(2) 100,40 € (4) 49,50 €(6)   437,78 €  437,78 € 

Summe 9.535,05 € 194,16 € 1.287,10 € 249,13 €  11.265,44 € – 32,15 € 11.233,29 € 

allgemeine Förderschulen         

Basiswert 8.253,80 €(1) 93,75 € (3) 1.153,76 €(5) 220,85 € (7) 9.722,16 € – 27,58 €(8) 9.694,58 € 

Anpassungswert 272,16 €(2) 74,61 € (4) 46,15 €(6)   392,92 €  392,92 € 

Summe 8.525,96 € 168,36 € 1.199,91 € 220,85 €  10.115,07 € – 27,58 € 10.087,49 € 

Schulen zur individuellen Lebensbewältigung        

Basiswert 13.567,91 €(1) 93,75 € (3) 1.471,49 €(5) 397,51 € (7) 15.530,66 € – 56,23 €(8) 15.474,43 € 

Anpassungswert 355,26 €(2) 242,51 € (4) 58,86 €(6)   656,62 €  656,62 € 

Summe 13.923,17 € 336,26 € 1.530,35 € 397,51 €  16.187,28 € – 56,23 € 16.131,05 € 

übrige Förderschulen         

Basiswert 11.155,27 €(1) 93,75 € (3) 1.410,05 €(5) 160,62 € (7) 12.819,69 € – 31,52 €(8) 12.788,16 € 

Anpassungswert 320,68 €(2) 109,30 € (4) 56,40 €(6)   486,38 €  486,38 € 

Summe 11.475,95 € 203,06 € 1.466,45 € 160,62 €  13.306,07 € – 31,52 € 13.274,55 € 
 

(1)  Umfasst kommunale Personalkosten sowie Lehrervergütung inklusive Sozialversicherung und Zusatzversor-
gung, Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte und Überstundenvergütung. 

(2)  Enthält einen Mindestansatz für die Lehrerfortbildung und die anteiligen Verwaltungskosten des Landesbesol-
dungsamtes, des Kultusministeriums, sowie einen Versorgungsaufschlag. 

(3)  Umfasst die anteilige Schulverwaltung auf kommunaler Ebene. 
(4) Kalkulatorischer Verrechnungswert für Leistungen von Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Stadtkämmerei, 

Personal- und Organisationsamt, Statistik und Stadtforschung, Zentraleinkauf o.ä. Ämtern. 
(6)  Angabe quantifiziert Immobilien- und Immobiliennebenkosten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass dieser Wert 

eine Mindestgröße darstellt und besonders bei den Förderschulen extrem unterbewertet ist. 
(7) Beinhaltet einen Verrechnungswert für erhöhte Abnutzung und Vandalismus. 
(8)  Umfasst Sachkosten und Dienstleistungen der Schulen. 
(9)  Beinhaltet anrechenbare Einnahmen, resultierend aus Vermietung bzw. Überlassung von Räumlichkeiten, 

Verwaltungsgebühren, Erstattungen, etc. 
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